21. JUNI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, durch den das Muster der Registrierungsbescheinigung zwischenzeitlich durch ein vorläufiges Muster ersetzt wird, bis das neue gesicherte Muster dieses Aufenthaltsdokuments vorliegt


(Belgisches Staatsblatt vom 14. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



21. JUNI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, durch den das Muster der Registrierungsbescheinigung zwischenzeitlich durch ein vorläufiges Muster ersetzt wird, bis das neue gesicherte Muster dieses Aufenthaltsdokuments vorliegt


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 11. April 2025;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.687/4 des Staatsrates vom 19. Mai 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, der Artikel 9ter, 10, 10bis, 12bis § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 1, 42 § 4, 50, 61/1/1 § 5 Absatz 2, 61/3 § 1 Absatz 2, 61/7, 61/18;

Auf Vorschlag der Ministerin des Asyls und der Migration


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Im Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird Anlage 4, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 12. November 2018, durch die Anlage ersetzt, die vorliegendem Erlass beigefügt ist.


Art. 2 - Die gemäß Anlage 4 zum Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern ausgestellten Registrierungsbescheinigungen, die Ausländern vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses oder nach diesem Datum gemäß Artikel 3 ausgestellt wurden, bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig. Ihre Gültigkeit kann verlängert werden, solange dafür Platz vorhanden ist.

Art. 3 - Die Gemeinden beginnen erst dann mit der Ausstellung der gemäß der Anlage zum vorliegenden Erlass erstellten Registrierungsbescheinigung, wenn der Vorrat an Registrierungsbescheinigungen gemäß Anlage 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, wie diese Anlage vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses galt, erschöpft ist.


Art. 4 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 21. Juni 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Asyls und der Migration
A. VAN BOSSUYT




Anlage

Anlage 4 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


ANLAGE 4
Königreich Belgien
Provinz:
Gemeinde:
Einmalige Nummer:(1)

Registrierungsbescheinigung

Name: 	Vorname(n):
Staatsangehörigkeit:
geboren in: 	am:
wohnhaft:
Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen:
Zugang zum Arbeitsmarkt:
Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:(2)
Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ausgestellt in 	, am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Foto + Trockenstempel
--------------------------------
(1) [NSA-Nummer der Gemeinde] [Ausstellungsjahr] [Chronologische Ausstellungsnummer]
(2) Ablaufdatum der vorliegenden Bescheinigung angeben.

Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:
Bis zum 		Bis zum	
Ausgestellt in	, am 	Ausgestellt in	, am	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter,	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter,

Stempel	Stempel

